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001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs1 idF 2013/I/014;

VwRallg;

1. BAO § 303 heute

2. BAO § 303 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 303 gültig von 26.06.2002 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2002

4. BAO § 303 gültig von 15.07.1999 bis 25.06.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 106/1999

5. BAO § 303 gültig von 19.04.1980 bis 14.07.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Die Bestimmungen zur Wiederaufnahme wurden zwar mit dem FVwGG 2012 geändert. Betre<end die amtswegige

Wiederaufnahme erfolgte aber inhaltlich keine Abänderung (vgl. Ritz, BAO5, § 303 Tz 3). Ein Bescheid, mit dem die

amtswegige Verfügung einer Wiederaufnahme aufgehoben wurde, ist daher weiterhin bindend.Die Bestimmungen zur

Wiederaufnahme wurden zwar mit dem FVwGG 2012 geändert. Betre<end die amtswegige Wiederaufnahme erfolgte

aber inhaltlich keine Abänderung vergleiche Ritz, BAO5, Paragraph 303, Tz 3). Ein Bescheid, mit dem die amtswegige

Verfügung einer Wiederaufnahme aufgehoben wurde, ist daher weiterhin bindend.
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